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Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Inwieweit wird die "Mittagspause" in den pädagogischen Kon­
zepten sächsischer Schulen thematisiert? 

Pausenzeiten sind Bestandteil des Schulprogramms. Sie werden in Abhän­
gigkeit von den Unterrichtszeiten und weiteren Bedingungen, wie z. B. die 
Anbindung der Schule an öffentliche Verkehrsmittel, festgelegt und in diesem 
Kontext thematisiert. Für Schulen mit Ganztagsangeboten hat die Mittags­
pause zur Rhythmisierung des Tagesablaufs besondere Bedeutung. 

Frage 2: In welcher Form sind die Themen Gesundheit und Ernäh­
rungsbildung, Pausen, Erholung, Stressabbau und Stressbewältigung 
in Hinblick auf die Schülergesundheit und die Herausbildung gesund­
heitsfördernder Lebensweise in die pädagogischen Konzepte der säch­
sischen Schulen eingebunden? 

Im Rahmen der Schulprogrammarbeit sind Schulen zur Initiierung von Maß­
nahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention verpflichtet. Unterstüt­
zung erhalten Schulen hierfür über die Online-Portale zur Ernährungs- und 
Verbraucherbildung, Förderung von Bewegung, Sport und Spiel sowie För­
derung von Lebenskompetenzen (s. www.lsj-Iernportale.de). In den Portalen 
werden für die unterrichtliche Arbeit u. a. konkrete Lehrplanbezüge benannt 
und Informationen zur Entwicklung von Kompetenzstufen gegeben. 

Schulreferenten der Sächsischen Bildungsagentur begleiten und kontrollie­
ren Schulen bei der Erstellung ihrer Schulprogramme und Umsetzung ihrer 
geplanten Maßnahmen. Gesundheitsförderung und Prävention sind zudem 
Gegenstand der externen Evaluation von Schulen durch das Sächsische 
Bildungsinstitut. 
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Frage 3: Inwieweit folgen Schulen in öffentlicher Trägerschaft (gesondert: solche 
in Trägerschaft des Freistaates Sachsen) den Empfehlungen der Deutschen Ge­
sellschaft für Ernährung zur Länge der Mittagspause von 60 Minuten? 

Die Einhaltung der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für eine Mit­
tagspause an Schulen von 60 Minuten wird statistisch nicht erfasst. Von den fünf Schu­
len in Trägerschaft des Freistaates Sachsen werden zwei Schulen der Empfehlung 
gerecht. 

Frage 4: Inwieweit gelten für die Gestaltung von Speiseräumen die gleichen pä­
dagogischen Ansprüche wie für Lern- und Unterrichtsräume? 

Frage 5: Welche Vorgaben und Ansprüche gibt es bezüglich der Gestaltung von 
Speiseräumen sächsischer Schulen und auf welcher Grundlage basieren diese? 

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 4 und 5: 

Die Sächsische Bauordnung und die Sächsische Schulbaurichtlinie enthalten keine 
Regelungen zur Gestaltung von Speiseräumen. Schulen und Schulträger werden über 
das Projekt "Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Sachsen" der Sächsischen 
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. beraten. Die Vernetzungsstelle folgt 
den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

Sebastian Gemkow 
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